
Bebauungsplan

Unteres Feld III
Deckblatt Nr. 4

Gemeinde: Zangberg

Landkreis: Mühldorf a. Inn

Regierungsbezirk: Oberbayern

P R Ä A M B E L:
Die Gemeinde Zangberg erlässt gem. § 2 Abs. 1, §§ 9, 10, 13 des Baugesetzbuches (BauGB) vom
23.09.2004 (BGBl I Seite 2414), 23 GO (BayRS 2020-1-1-I), Art. 91 BayBO (BayRS 2132-1-I), der
BauNVO in der Fassung vom 23.01.1990 (BGBl I S. 132), zuletzt geändert mit Gesetz vom
22.04.1993 (BGBl I S. 466, 479) dieses Bebauungsplan-Deckblatt als

S A T Z U N G

M 1 : 1.000

Verwaltungsgemeinschaft Oberbergkirchen
Für die Gemeinde Zangberg

Erstelldatum: 14.03.2005
Geändert: 01.06.2005, 13.07.2005



VERFAHRENSVERMERKE
Vereinfachtes Verfahren nach § 13 BauGB

1. Änderungsbeschluss:

Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 10.02.2005 die Änderung des Bebauungsplanes
beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 17.02.2005 ortsüblich bekannt gemacht.

Oberbergkirchen, den 17.02.2005
Siegel

                                                              
Märkl, 1. Bürgermeister

2. Öffentliche Auslegung:

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wurde in der Fassung vom 14.03.2005 mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 30.03.2005 bis einschließlich
02.05.2005 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 17.03.2005 ortsüblich bekannt gemacht, mit
dem Hinweis, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird.

Oberbergkirchen, den 01.06.2005
Siegel

                                                              
Märkl, 1. Bürgermeister

3. Beteiligung der Behörden:

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 30.03.2005 bis einschließlich 02.05.2005 Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben.

Oberbergkirchen, den 01.06.2005
Siegel

                                                              
Märkl, 1. Bürgermeister

2. Erneute Öffentliche Auslegung:

Der Entwurf der Bebauungsplanänderung wurde in der Fassung vom 01.06.2005 mit der
Begründung gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 13.06.2005 bis einschließlich
05.07.2005 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 02.06.2005 ortsüblich bekannt gemacht, mit
dem Hinweis, dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird.

Oberbergkirchen, den 06.07.2005
Siegel

                                                              
Märkl, 1. Bürgermeister

3. Beteiligung der Behörden:

Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 13.06.2005 bis einschließlich 05.07.2005 Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben.

Oberbergkirchen, den 06.07.2005
Siegel

                                                              
Märkl, 1. Bürgermeister
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4. Satzungsbeschluss:

Die Gemeinde hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 13.07.2005 die
Bebauungsplanänderung in der Fassung vom 13.07.2005 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung beschlossen.

Oberbergkirchen, den 18.07.2005
Siegel

                                                              
Märkl, 1. Bürgermeister

5. Bekanntmachung:

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am
21.07.2005 Die Bebauungsplanänderung mit der Begründung wird seit diesem Tag zu den
ortsüblichen Dienstzeiten in den Amtsräumen der Verwaltungsgemeinschaft
Oberbergkirchen, Hofmark 28, 84564 Oberbergkirchen zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. Auf die Rechtsfolgen
des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen
worden (§ 215 Abs. 2 BauGB).
Die Bebauungsplanänderung tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4
BauGB).

Ort, den 22.07.2005             –Siegel-                                    Märkl, 1. Bürgermeister

Ausfertigung an Landratsamt, Finanzamt, Vermessungsamt versandt am 22.07.2005



BEGRÜNDUNG

zum Bebauungsplan „Unteres Feld III, Deckblatt Nr. 4“

Gemeinde: Zangberg
Landkreis: Mühldorf a. Inn
Regierungsbezirk: Oberbayern

I.                 Lage

Das Gemeindegebiet von Zangberg liegt ca. 8 km nordwestlich der Kreisstadt
Mühldorf am Inn etwa in der Mitte des Landkreises Mühldorf. Nach der
Regionalplanung des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung
und Umweltfragen ist die Gemeinde Zangberg der Region 18 zugeordnet. Das
Planungsgebiet liegt im Nordwesten der Ortschaft Zangberg und schließt im
Süden unmittelbar an das Baugebiet „Unteres Feld II“ an.

Die Gemeinde Zangberg ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft
Oberbergkirchen.

II.                Baugebietsausweisung

Für die Gemeinde Zangberg besteht ein rechtskräftiger Flächennutzungsplan,
der von der Ortsplanungsstelle der Regierung von Oberbayern gefertigt wurde.

Das Baugebiet ist darin bereits als „Allgemeines Wohngebiet“ nach § 4 BauNVO
ausgewiesen, was der jetzigen Planung entspricht.

III.               Hinwiese zur Planung und Planungsziel

Um den Bedarf an Baugrundstücken decken zu können, hat der Gemeinderat
beschlossen, für diesen Bereich den rechtskräftigen Bebauungsplan zu ändern,
um diesen an die geänderten Anforderungen anzupassen.

Geplant ist der Bau von freistehenden Ein- bzw. Zweifamilienhäusern, wobei
wegen der markanten Ortsrandlage eine Bebauung mit Erdgeschoss und
ausgebautem Dachgeschoss in der Randzone bzw. mit Erdgeschoss und einem
Vollgeschoss im mittleren Bereich vorgesehen ist.

Die vorgesehene Anbindung an das bestehende Straßennetz erfolgt durch zwei
Erschließungsstraßen aus dem bestehenden Baugebiet.

Die Erschließung erfolgt über entsprechend dimensionierte Wohnstraßen bzw.
Wohnwege, die eine verkehrsberuhigende Gestaltung erhalten sollen. Detaillierte
Planungen werden zum gegebenen Zeitpunkt durchgeführt.

Wegen der exponierten Ortsrandlage wird das Baugebiet speziell zu den
Baugebietsrändern bzw. zur freien Landschaft hin eingegrünt, um einen
harmonischen Übergang zur Landschaft herzustellen.

Aus diesem Grund ist auch im Norden und Westen ein 6,0 m breiter Streifen, der
mit standortheimischen Wildsträuchern und Bäumen bepflanzt werden soll,
festgesetzt worden. Im Osten wird das Planungsgebiet begrenzt durch den
Bebauungsplan Unteres Feld IV, der wiederum eine Eingrünung zum Ortsrand
vorsieht.
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Der Bebauungsplan soll innerhalb seines Geltungsbereiches eine geordnete
bauliche Entwicklung des Gemeindegebietes, sowie eine wirtschaftliche und
sinnvolle Erschließung der Baugrundstücke sicherstellen. Er soll weiterhin die
Grundlage für die erforderliche Erschließungskostenbeitragssatzung bilden und
die öffentlichen Verkehrsflächen vorbereiten.

Durch diesen Bebauungsplan soll eine geordnete Ortsentwicklung und ein
kontinuierliches Wachstum, insbesondere für den örtlichen Bedarf nach den
Zielen der Landesplanung sichergestellt werden.

III.a)            Gründe für die Änderung

Planliche Änderungen:
In der nördlichen Parzellenreihe mit den Parzellen 4 bis 8 waren im
rechtsgültigen Bebauungsplan Bauparzellen mit einer Größe von deutlich über
1.000 m² dargestellt. Derart große Baugrundstücke sind in der heutigen Zeit für
kaum einen Bauherrn erschwinglich, schon gar nicht für junge Familien – die
Haupt-Zielgruppe für Baulandausweisungen. Die Grundstücke wurden deshalb
verkleinert, wodurch eine Parzelle mehr entstanden ist. Ansonsten wurde der
Bebauungsplan nur geringfügig geändert. Im Osten konnte die
Ortsrandeingrünung entfallen, da mittlerweile das Baugebiet Unteres Feld IV
(Mitterbachweg) angrenzt. Kleinere Baugrenzenänderungen, z.B. Parzelle 41a
wurden vorgenommen. Die Erschließungsstraßen wurden nur als öffentliche
Verkehrsflächen dargestellt. Der genaue Ausbau wird durch
Gemeinderatsbeschluss festgelegt. Bei den Parzellen 3 bis 7 wurde die
Geschoßzahl von I + D in II geändert. Durch den nördlich angrenzenden Wald
sind in diesem Bereich auch höhere Gebäude gut vertretbar. Bei der Parzelle 28
wurde die Firstrichtung gedreht. Ansonsten ergeben sich Änderungen nur durch
die Digitalisierung des kompletten Bebauungsplanes und durch die Anpassung
an die aktuelle Flurkarte. Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt.
Textliche Änderungen:
Die Textlichen Festsetzungen wurden nahezu unverändert aus dem
ursprünglichen Bebauungsplan und den Deckblättern 1, 2 und 3 übernommen.
Es wurden weitestgehend nur redaktionelle Änderungen vorgenommen.
Verschiedene textliche und planerische Festsetzungen konnten durch das
Neuzeichnen des Bebauungsplanes entfallen.

IV.               Gelände und Bodenverhältnisse

Das Gebiet steigt von Osten nach Westen hin an (siehe auch
Höhenschichtlinien).

Der Untergrund besteht aus Humus und sandigem Lehm.

V.                Straßenbau

Das Wohngebiet wird von keiner klassifizierten Straße berührt.

VI.               Wasserwirtschaft

a)     Wasserversorgung

                           Die Gemeinde Zangberg hat eine zentrale Wasserversorgung (Versorgung
von Ampfing). Der Hochbehälter steht in Salmanskirchen am Lutzenberg.
Die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser für das Planungsgebiet ist
gesichert.
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                  b)     Abwasserbeseitigung

Die Ortschaft Zangberg ist voll kanalisiert. Die Abwässer werden in der
Kläranlage im Süden der Ortschaft Zangberg gereinigt.

VII.             Müllbeseitigung

                  Die Müllbeseitigung ist zentral geregelt und erfolgt auf Landkreisebene.

VIII.            Energieversorgung

                  Die elektrische Versorgung erfolgt durch die E.ON. Zuständig ist die
Betriebsstelle Ampfing. Die Anschlüsse der einzelnen Wohngebäude erfolgen
durch Erdkabel. Bei der Errichtung der Gebäude sind Kabeleinführungen
vorzusehen.

Die für das Kabelnetz erforderlichen Verteiler und Hausanschlussschränke sind
innerhalb der Baugrundstücke in den Gartenzäunen zu integrieren.

IX.               Vorschläge für die künftigen Festsetzungen

siehe Bebauungsplan

X.                Voraussichtliche Kosten der Wasserversorgung für die geplante Bebauung

Die Anschlusskosten werden nach der Satzung der Gemeinde berechnet.

XI.               Voraussichtliche Kosten für die Abwasserbeseitigung der geplanten
Bebauung

Die Anschlusskosten werden nach der gemeindlichen Satzung berechnet.

XII.              Finanzierung der Erschließungskosten

Die erforderlichen Mittel zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahme werden
im Haushaltsplan der Gemeinde berücksichtigt.

XIII.             Umweltbericht und Naturschutzrechtliche Eingriffsregelung

Die Erstellung eines Umweltberichtes entfällt gemäß § 13 Abs. 3 BauGB. Durch
das vorliegende Deckblatt ist kein zusätzlicher Eingriff in Natur und Landschaft
zu erwarten, da kein zusätzliches Baurecht geschaffen wird (§ 1 a Abs. 3 Satz 5
BauGB).

Oberbergkirchen, 01.06.2005

......................................................
Märkl
Erster Bürgermeister




